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Synopse der Elften Änderungsverordnung der Kommunalwahlordnung (KWO) - Entwurf 

 

Aktuelle Fassung Neue Fassung 

§ 9 

Eintragung der Wahlberechtigten 

(1) Von Amts wegen sind in das Wählerverzeichnis alle Wahlberechtigten 
einzutragen, die am 42. Tag vor der Wahl (Stichtag) bei der 
Meldebehörde für eine Wohnung in diesem Wahlbezirk gemeldet sind. 

(2) Verlegt ein Wahlberechtigter, der nach Abs. 1 in das 
Wählerverzeichnis eingetragen ist, seine Wohnung innerhalb des 
Wahlkreises, bleibt er in dem Wählerverzeichnis seines bisherigen 
Wahlbezirks eingetragen. Geht durch einen Wohnungswechsel das 
Wahlrecht zum Ortsbeirat verloren, ist dies im Wählerverzeichnis kenntlich 
zu machen und in der Spalte „Bemerkungen“ oder in der für die 
Stimmabgabe vorgesehenen Spalte des Wählerverzeichnisses zu 
erläutern. Wird bei der Kreiswahl die Wohnung in eine andere Gemeinde 
verlegt und meldet der Wahlberechtigte dies vor Beginn der Einsichtsfrist 
für das Wählerverzeichnis bei der Meldebehörde des Zuzugsortes an, so 
wird er abweichend von Satz 1 auf Antrag in das dortige 
Wählerverzeichnis eingetragen. Die Gemeindebehörde des Zuzugsortes 
benachrichtigt hiervon unverzüglich die Gemeindebehörde des 
Fortzugsortes, die den Wahlberechtigten in ihrem Wählerverzeichnis 
streicht. Wenn bei der Gemeindebehörde des Fortzugsortes eine 
Mitteilung über den Ausschluss vom Wahlrecht vorliegt oder nachträglich 
eingeht, benachrichtigt sie hiervon unverzüglich die Gemeindebehörde 
des Zuzugsortes, die den Wahlberechtigten in ihrem Wählerverzeichnis 
streicht. Der Wahlberechtigte ist bei der Anmeldung seiner neuen 
Wohnung über die Regelung in Satz 1 und 3 zu belehren. 

(3) Verlegt ein Wahlberechtigter, der mehrere Wohnungen innehat und 
nach Abs. 1 in das Wählerverzeichnis seiner Hauptwohnung eingetragen 
ist, seine Hauptwohnung innerhalb des Wahlkreises, oder wird seine 
bisherige Hauptwohnung zur Nebenwohnung und die im Wahlkreis 
liegende bisherige Nebenwohnung zur Hauptwohnung, gilt Abs. 2 
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entsprechend. Abs. 2 gilt ebenfalls entsprechend, wenn ein 
Wahlberechtigter, der nach Abs. 1 in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist, im Wahlkreis eine weitere Wohnung bezieht, die seine Hauptwohnung 
ist. 

(4) Wahlberechtigte Unionsbürger, die nicht der Meldepflicht unterliegen, 
werden auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Der 
Inlandsaufenthalt ist durch eine Bescheinigung des 
Herkunftsmitgliedstaates oder in sonstiger Weise glaubhaft zu machen. 

(5) Der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis ist schriftlich bis 
spätestens zum 21. Tag vor der Wahl beim zuständigen 
Gemeindevorstand zu stellen. Er muss den Familiennamen, die 
Vornamen, den Tag der Geburt und die Anschrift des Wahlberechtigten 
enthalten. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich hierbei der 
Hilfe einer anderen Person bedienen; § 40 gilt entsprechend. 

(6) Gibt der Gemeindevorstand einem Antrag auf Eintragung in das 
Wählerverzeichnis nicht statt oder streicht er einen in das 
Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten, hat er den 
Betroffenen unverzüglich zu unterrichten. Gegen die Entscheidung kann 
der Betroffene Einspruch einlegen; er ist auf diese Möglichkeit 
hinzuweisen. § 13 Abs. 1, 3 und 4 gelten entsprechend. Die Fristen für die 
Zustellung der Entscheidung, § 13 Abs. 3 Satz 1, und für die 
Beschwerdeentscheidung, § 13 Abs. 4 Satz 4, gelten nur, wenn der 
Einspruch vor dem 12. Tag vor Wahl eingelegt worden ist. 

wird seine bisherige Hauptwohnung zur Nebenwohnung und die im 
Wahlkreis liegende bisherige Nebenwohnung zur Hauptwohnung, gilt 
Abs. 2 entsprechend. Abs. 2 gilt ebenfalls entsprechend, wenn ein 
Wahlberechtigter, der nach Abs. 1 in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist, im Wahlkreis eine weitere Wohnung bezieht, die seine 
Hauptwohnung ist. 

(4) Wahlberechtigte Unionsbürger, die nicht der Meldepflicht 
unterliegen, werden auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. 
Der Inlandsaufenthalt ist durch eine Bescheinigung des 
Herkunftsmitgliedstaates oder in sonstiger Weise glaubhaft zu machen. 

(5) Auf Antrag sind in das Wählerverzeichnis Wahlberechtigte 
einzutragen, die am Stichtag ihren dauernden Aufenthalt im Wahlkreis 
haben, ohne eine Wohnung inne zu haben, §§ 30 Abs. 2, 86 Abs. 2 der 
Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
x. März 2025 (GVBl. 2025 S. x); § 22 Abs. 2 der Hessischen 
Landkreisordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 
2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom x. März 2025 
(GVBl. 2025 S. x).  

(6) Der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis ist schriftlich bis 
spätestens zum 21. Tag vor der Wahl beim zuständigen 
Gemeindevorstand zu stellen. Er muss den Familiennamen, die 
Vornamen, den Tag der Geburt und die Anschrift des Wahlberechtigten 
enthalten. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich hierbei 
der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 40 gilt entsprechend.  

(7) Gibt der Gemeindevorstand einem Antrag auf Eintragung in das 
Wählerverzeichnis nicht statt oder streicht er einen in das 
Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten, hat er den 
Betroffenen unverzüglich zu unterrichten. Gegen die Entscheidung kann 
der Betroffene Einspruch einlegen; er ist auf diese Möglichkeit 
hinzuweisen. § 13 Abs. 1, 3 und 4 gelten entsprechend. Die Fristen für 
die Zustellung der Entscheidung, § 13 Abs. 3 Satz 1, und für die 
Beschwerdeentscheidung, § 13 Abs. 4 Satz 4, gelten nur, wenn der 
Einspruch vor dem 12. Tag vor Wahl eingelegt worden ist. 
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§ 10 

Benachrichtigung der Wahlberechtigten 

(1) Spätestens am Tage vor der Bereithaltung des Wählerverzeichnisses 
zur Einsichtnahme benachrichtigt der Gemeindevorstand jeden 
Wahlberechtigten, der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, nach 
einem Vordruckmuster. Die Mitteilung soll enthalten 

1. den Familiennamen, die Vornamen und die Wohnung des 
Wahlberechtigten, 

2. die Angabe des Wahlraumes einschließlich einer Kennzeichnung, ob er 
barrierefrei im Sinne des § 3 Abs. 1 des Hessischen Behinderten-
Gleichstellungsgesetzes vom 20. Dezember 2004 (GVBl. I S. 482), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622), in der 
jeweils geltenden Fassung ist, 

3. die Angabe der Wahlzeit, 

4. die Nummer, unter der der Wahlberechtigte in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist, 

5. die Aufforderung, die Wahlbenachrichtigung zur Wahl mitzubringen und 
den Personalausweis, Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis, 
oder einen Reisepass bereitzuhalten, 

5a. die Belehrung, dass nach § 7 Abs. 4 des Hessischen 
Kommunalwahlgesetzes jeder Wahlberechtigte sein Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben kann, 

6. die Belehrung, dass die Wahlbenachrichtigung einen Wahlschein nicht 
ersetzt und daher nicht zur Wahl in einem anderen als dem angegebenen 
Wahlraum berechtigt, 

7. einen Hinweis, wo Wahlberechtigte Informationen über barrierefreie 
Wahlräume im Sinne des § 3 Abs. 1 des Hessischen Behinderten 
Gleichstellungsgesetzes erhalten können, 

8. die Belehrung über die Beantragung eines Wahlscheines und über die 
Übersendung von Briefwahlunterlagen; sie muss mindestens Hinweise 
darüber enthalten, 
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a) dass der Wahlscheinantrag nur auszufüllen ist, wenn der 
Wahlberechtigte in einem anderen Wahlraum seines Wahlkreises oder 
durch Briefwahl wählen will, 

b) unter welchen Voraussetzungen ein Wahlschein erteilt wird (§ 16a Abs. 
1,§ 17 Abs. 4 Satz 3) und 

c) dass der Wahlschein von einem anderen als dem Wahlberechtigten nur 
beantragt werden kann, wenn die Berechtigung zur Antragstellung durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird (§ 17 Abs. 3). 

Erfolgt die Eintragung eines Wahlberechtigten, der nach § 9 Abs. 4 oder 5 
auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen wird, nach der 
Versendung der Benachrichtigungen nach Satz 1, hat dessen 
Benachrichtigung unverzüglich nach der Eintragung zu erfolgen. 

(2) Der Mitteilung nach Abs. 1 ist ein Vordruck für einen Antrag auf 
Ausstellung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen nach einem 
Vordruckmuster beizufügen. 

 

a) dass der Wahlscheinantrag nur auszufüllen ist, wenn der 
Wahlberechtigte in einem anderen Wahlraum seines Wahlkreises oder 
durch Briefwahl wählen will, 

b) unter welchen Voraussetzungen ein Wahlschein erteilt wird (§ 16a 
Abs. 1,§ 17 Abs. 4 Satz 3) und 

c) dass der Wahlschein von einem anderen als dem Wahlberechtigten 
nur beantragt werden kann, wenn die Berechtigung zur Antragstellung 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird (§ 17 
Abs. 3). 

Erfolgt die Eintragung eines Wahlberechtigten, der nach § 9 Abs. 4 bis 6 
auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen wird, nach der 
Versendung der Benachrichtigungen nach Satz 1, hat dessen 
Benachrichtigung unverzüglich nach der Eintragung zu erfolgen. 

(2) Der Mitteilung nach Abs. 1 ist ein Vordruck für einen Antrag auf 
Ausstellung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen nach einem 
Vordruckmuster beizufügen. 

§ 12  

Einsicht in das Wählerverzeichnis 

(1) Der Gemeindevorstand hält das Wählerverzeichnis mindestens am Ort 
der Gemeindeverwaltung während der allgemeinen Öffnungszeiten zur 
Einsichtnahme bereit. Die Einsichtnahme soll durch ein Datensichtgerät 
ermöglicht werden, das nur von einem Beschäftigten des 
Gemeindevorstands bedient werden darf. Es ist sicherzustellen, dass 
Bemerkungen nach § 14 Abs. 5 im Klartext gelesen werden können. 

(2) Innerhalb der Einsichtsfrist ist das Anfertigen von Auszügen aus dem 
Wählerverzeichnis durch Wahlberechtigte zulässig, soweit dies im 
Zusammenhang mit der Prüfung des Wahlrechts einzelner bestimmter 
Personen steht. Die Auszüge dürfen nur für diesen Zweck verwendet und 
unbeteiligten Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 

§ 12  

Einsicht in das Wählerverzeichnis 

(1) Der Gemeindevorstand hält das Wählerverzeichnis mindestens am 
Ort der Gemeindeverwaltung an den Werktagen vom 20. bis zum 16. 
Tag vor der Wahl während der allgemeinen Öffnungszeiten zur 
Einsichtnahme bereit. Die Einsichtnahme soll durch ein Datensichtgerät 
ermöglicht werden, das nur von einem Beschäftigten des 
Gemeindevorstands bedient werden darf. Es ist sicherzustellen, dass 
Bemerkungen nach § 14 Abs. 5 im Klartext gelesen werden können. 

(2) Innerhalb der Einsichtsfrist ist das Anfertigen von Auszügen aus dem 
Wählerverzeichnis durch Wahlberechtigte zulässig, soweit dies im 
Zusammenhang mit der Prüfung des Wahlrechts einzelner bestimmter 
Personen steht. Die Auszüge dürfen nur für diesen Zweck verwendet 
und unbeteiligten Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 
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§ 13 

Einspruch gegen das Wählerverzeichnis und Beschwerde 

(1) Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Gemeindevorstand einzulegen. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht 
offenkundig sind, hat der Einspruchsführer die erforderlichen Beweismittel 
beizubringen. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich hierbei 
der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 40 gilt entsprechend. 

(2) Will der Gemeindevorstand einem Einspruch gegen die Eintragung 
eines anderen stattgeben, so hat er diesem vor der Entscheidung 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(3) Der Gemeindevorstand hat seine Entscheidung dem Einspruchsführer 
und dem Betroffenen spätestens am zehnten Tag vor der Wahl 
zuzustellen und auf den zulässigen Rechtsbehelf hinzuweisen. Einem auf 
Eintragung gerichteten Einspruch gibt der Gemeindevorstand in der 
Weise statt, dass er dem Wahlberechtigten nach Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses die Wahlbenachrichtigung zugehen lässt. 

(4) Gegen die Entscheidung des Gemeindevorstands kann binnen zwei 
Tagen nach Zustellung Beschwerde an den Gemeindewahlleiter eingelegt 
werden. Die Beschwerde ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Gemeindevorstand einzulegen. Der Gemeindevorstand legt die 
Beschwerde mit den Vorgängen unverzüglich dem Gemeindewahlleiter 
vor. Der Gemeindewahlleiter hat über die Beschwerde spätestens am 
vierten Tag vor der Wahl zu entscheiden; Abs. 2 gilt entsprechend. Die 
Beschwerdeentscheidung ist den Beteiligten und dem Gemeindevorstand 
bekannt zu geben. Sie ist vorbehaltlich anderer Entscheidung im 
Wahlprüfungsverfahren endgültig. 

§ 13 
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offenkundig sind, hat der Einspruchsführer die erforderlichen 
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entsprechend. 

(2) Will der Gemeindevorstand einem Einspruch gegen die Eintragung 
eines anderen stattgeben, so hat er diesem vor der Entscheidung 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(3) Der Gemeindevorstand hat seine Entscheidung dem 
Einspruchsführer und dem Betroffenen spätestens am zehnten Tag vor 
der Wahl zuzustellen und auf den zulässigen Rechtsbehelf hinzuweisen. 
Einem auf Eintragung gerichteten Einspruch gibt der Gemeindevorstand 
in der Weise statt, dass er dem Wahlberechtigten nach Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses die Wahlbenachrichtigung zugehen lässt. 

(4) Gegen die Entscheidung des Gemeindevorstands kann binnen zwei 
Tagen nach Zustellung Beschwerde an den Gemeindewahlleiter 
eingelegt werden. Die Beschwerde ist schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Gemeindevorstand einzulegen; Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 
Der Gemeindevorstand legt die Beschwerde mit den Vorgängen 
unverzüglich dem Gemeindewahlleiter vor. Der Gemeindewahlleiter hat 
über die Beschwerde spätestens am vierten Tag vor der Wahl zu 
entscheiden; Abs. 2 gilt entsprechend. Die Beschwerdeentscheidung ist 
den Beteiligten und dem Gemeindevorstand bekannt zu geben. Sie ist 
vorbehaltlich anderer Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren 
endgültig. 
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§ 14 

Berichtigung des Wählerverzeichnisses 

(1) Nach Beginn der Einsichtsfrist ist die Eintragung oder Streichung von 
Personen sowie die Vornahme sonstiger Änderungen im 
Wählerverzeichnis nur noch auf rechtzeitigen Einspruch zulässig. § 9 Abs. 
4 und 5, § 20 sowie Abs. 2 bis 5 bleiben unberührt. 

(2) Ist das Wählerverzeichnis offensichtlich unrichtig oder unvollständig, 
so kann der Gemeindevorstand den Mangel auch von Amts wegen 
beheben. Dies gilt nicht für Mängel, die Gegenstand eines 
Einspruchsverfahrens sind. § 13 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. Die Frist 
für die Zustellung der Entscheidung (§ 13 Abs. 3 Satz 1) und für die 
Beschwerdeentscheidung (§ 13 Abs. 4 Satz 3) gilt nur, wenn die von Amts 
wegen behebbaren Mängel vor dem zwölften Tage vor der Wahl bekannt 
werden. 

(3) Nach Abschluss des Wählerverzeichnisses können Änderungen mit 
Ausnahme der in Abs. 2 und in § 36 Abs. 2 vorgesehenen Berichtigungen 
nicht mehr vorgenommen werden. 

(4) Hatte sich in einem Verfahren nach Abs. 1 herausgestellt, dass der 
Wahlberechtigte noch in einem Wählerverzeichnis einer anderen 
Gemeinde geführt wird, so benachrichtigt der Gemeindevorstand, der den 
Wahlberechtigten einträgt, den anderen Gemeindevorstand, der den 
Wahlberechtigten in seinem Wählerverzeichnis streicht. 

(5) Alle von Beginn der Einsichtsfrist ab vorgenommenen Änderungen 
sind in der Spalte „Bemerkungen“ zu erläutern und mit Datum und einem 
Hinweis auf den verantwortlichen Bediensteten zu versehen; wird das 
Wählerverzeichnis nicht im automatisierten Verfahren geführt, sind die 
Angaben mit Datum und Unterschrift des vollziehenden Bediensteten zu 
versehen. 

§ 14 

Berichtigung des Wählerverzeichnisses 

(1) Nach Beginn der Einsichtsfrist ist die Eintragung oder Streichung von 
Personen sowie die Vornahme sonstiger Änderungen im 
Wählerverzeichnis nur noch auf rechtzeitigen Einspruch zulässig. § 9 
Abs. 4 bis 6, § 20 sowie Abs. 2 bis 5 bleiben unberührt. 

(2) Ist das Wählerverzeichnis offensichtlich unrichtig oder unvollständig, 
so kann der Gemeindevorstand den Mangel auch von Amts wegen 
beheben. Dies gilt nicht für Mängel, die Gegenstand eines 
Einspruchsverfahrens sind. § 13 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. Die Frist 
für die Zustellung der Entscheidung (§ 13 Abs. 3 Satz 1) und für die 
Beschwerdeentscheidung (§ 13 Abs. 4 Satz 3) gilt nur, wenn die von 
Amts wegen behebbaren Mängel vor dem zwölften Tage vor der Wahl 
bekannt werden. 

(3) Nach Abschluss des Wählerverzeichnisses können Änderungen mit 
Ausnahme der in Abs. 2 und in § 36 Abs. 2 vorgesehenen 
Berichtigungen nicht mehr vorgenommen werden. 

(4) Hatte sich in einem Verfahren nach Abs. 1 herausgestellt, dass der 
Wahlberechtigte noch in einem Wählerverzeichnis einer anderen 
Gemeinde geführt wird, so benachrichtigt der Gemeindevorstand, der 
den Wahlberechtigten einträgt, den anderen Gemeindevorstand, der 
den Wahlberechtigten in seinem Wählerverzeichnis streicht. 

(5) Alle von Beginn der Einsichtsfrist ab vorgenommenen Änderungen 
sind in der Spalte „Bemerkungen“ zu erläutern und mit Datum und 
einem Hinweis auf den verantwortlichen Bediensteten zu versehen; wird 
das Wählerverzeichnis nicht im automatisierten Verfahren geführt, sind 
die Angaben mit Datum und Unterschrift des vollziehenden 
Bediensteten zu versehen. 
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§ 17 

Wahlscheinanträge 

(1) Die Erteilung eines Wahlscheins kann schriftlich oder mündlich beim 
Gemeindevorstand beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch 
Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektronische 
Übermittlung als gewahrt. Eine fernmündliche Antragstellung ist 
unzulässig. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 40 gilt 
entsprechend. 

(2) Der Antragsteller muss den Familiennamen, die Vornamen, den Tag 
der Geburt und seine Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 
angeben. 

(3) Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 

(4) Wahlscheine können bis zum zweiten Tag vor der Wahl, 13 Uhr, 
beantragt werden. In den Fällen des § 16a Abs. 2 können Wahlscheine 
noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragt werden. Gleiches gilt, wenn bei 
nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann; in 
diesem Fall hat der Gemeindevorstand vor Erteilung des Wahlscheines 
den für den Wahlbezirk des Wahlberechtigten zuständigen Wahlvorsteher 
davon zu unterrichten, der entsprechend § 36 Abs. 2 zu verfahren hat. 

(5) Verspätet eingegangene schriftliche Anträge sind unbearbeitet mit den 
dazugehörigen Briefumschlägen zu verpacken und vorläufig 
aufzubewahren. 

§ 17 

Wahlscheinanträge 

(1) Die Erteilung eines Wahlscheins kann schriftlich oder mündlich beim 
Gemeindevorstand beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch 
Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektronische 
Übermittlung als gewahrt. Eine fernmündliche Antragstellung ist 
unzulässig. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 40 gilt 
entsprechend. 

(2) Der Antragsteller muss den Familiennamen, die Vornamen, den Tag 
der Geburt und seine Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 
angeben. 

(3) Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 

(4) Wahlscheine können bis zum zweiten Tag vor der Wahl, 13 Uhr, 
beantragt werden. In den Fällen des § 16a Abs. 2 können Wahlscheine 
noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragt werden. Gleiches gilt, wenn 
bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann; in 
diesem Fall hat der Gemeindevorstand vor Erteilung des Wahlscheines 
den für den Wahlbezirk des Wahlberechtigten zuständigen 
Wahlvorsteher davon zu unterrichten, der entsprechend § 36 Abs. 2 zu 
verfahren hat. 

(5) Bei Wahlberechtigten, die nach § 9 Abs. 5 nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden, gilt der Antrag zugleich als 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines, es sei denn, der 
Wahlberechtigte will vor dem Wahlvorstand seines Wahlbezirks wählen. 

(6) Verspätet eingegangene schriftliche Anträge sind unbearbeitet mit 
den dazugehörigen Briefumschlägen zu verpacken und vorläufig 
aufzubewahren. 
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§ 18 

Erteilung von Wahlscheinen 

(1) Wahlscheine können ab dem einundvierzigsten Tag vor der Wahl 
erteilt werden. 

(2) Der Wahlschein muss den Namen des mit der Erteilung beauftragten 
Beschäftigten enthalten und mit dem Dienstsiegel versehen sein. Der 
Name des Beschäftigten und das Dienstsiegel können eingedruckt 
werden; wird der Wahlschein nicht mit Hilfe automatisierter Einrichtungen 
erstellt, muss er von dem Beschäftigten eigenhändig unterschrieben 
werden. 

(3) Dem Wahlschein sind beizufügen 

1. ein amtlicher Stimmzettel des Wahlkreises, 

2. ein amtlicher Stimmzettelumschlag, 

3. ein amtlicher Wahlbriefumschlag, auf dem die vollständige Anschrift 
des Gemeindevorstands, dem der Wahlbrief zu übersenden ist, und der 
Wahlbezirk angegeben sind, und 

4. ein amtliches Merkblatt zur Briefwahl. 

§ 19 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. Der Wahlbriefumschlag ist von der 
Gemeinde freizumachen; dies gilt nicht, wenn der Wahlberechtigte die 
Briefwahl an Ort und Stelle ausübt oder sich aus dem Antrag ergibt, dass 
er an einem Ort außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mittels 
Briefwahl wählen will. 

(4) Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden dem Wahlberechtigten 
an seine Anschrift übersandt oder amtlich überbracht, soweit sich aus 
dem Antrag keine andere Anschrift oder die Abholung der Unterlagen 
ergibt. Wird die Versendung an eine andere Anschrift in einer Form nach 
§ 17 Abs. 1 Satz 2 beantragt, gehört zur Versendung der 
Briefwahlunterlagen die gleichzeitige Versendung einer Mitteilung an die 
Wohnanschrift. 

(5) Holt der Wahlberechtigte persönlich den Wahlschein und die 
Briefwahlunterlagen beim Gemeindevorstand ab, so soll ihm Gelegenheit 
gegeben werden, die Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben. Es ist 
sicherzustellen, dass der Stimmzettel unbeobachtet gekennzeichnet und 

§ 18 

Erteilung von Wahlscheinen 

(1) Wahlscheine können ab dem einundvierzigsten Tag vor der Wahl 
erteilt werden. 

(2) Der Wahlschein muss den Namen des mit der Erteilung beauftragten 
Beschäftigten enthalten und mit dem Dienstsiegel versehen sein. Der 
Name des Beschäftigten und das Dienstsiegel können eingedruckt 
werden; wird der Wahlschein nicht mit Hilfe automatisierter 
Einrichtungen erstellt, muss er von dem Beschäftigten eigenhändig 
unterschrieben werden. 

(3) Dem Wahlschein sind beizufügen 

1. ein amtlicher Stimmzettel des Wahlkreises, 

2. ein amtlicher Stimmzettelumschlag, 

3. ein amtlicher Wahlbriefumschlag, auf dem die vollständige Anschrift 
des Gemeindevorstands, dem der Wahlbrief zu übersenden ist, und der 
Wahlbezirk angegeben sind, und 

4. ein amtliches Merkblatt zur Briefwahl. 

§ 19 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. Der Wahlbriefumschlag ist von der 
Gemeinde freizumachen; dies gilt nicht, wenn der Wahlberechtigte die 
Briefwahl an Ort und Stelle ausübt oder sich aus dem Antrag ergibt, 
dass er an einem Ort außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mittels 
Briefwahl wählen will. 

(4) Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden äußerlich erkennbar als 
amtliche Wahlunterlagen gekennzeichnet und dem Wahlberechtigten an 
seine Anschrift übersandt oder amtlich überbracht, soweit sich aus dem 
Antrag keine andere Anschrift oder die Abholung der Unterlagen ergibt. 
Wird die Versendung an eine andere Anschrift in einer Form nach § 17 
Abs. 1 Satz 2 beantragt, gehört zur Versendung der Briefwahlunterlagen 
die gleichzeitige Versendung einer Mitteilung an die Wohnanschrift. 

(5) Holt der Wahlberechtigte persönlich den Wahlschein und die 
Briefwahlunterlagen beim Gemeindevorstand ab, so soll ihm 
Gelegenheit gegeben werden, die Briefwahl an Ort und Stelle 
auszuüben. Es ist sicherzustellen, dass der Stimmzettel unbeobachtet 
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in den Stimmzettelumschlag gelegt werden kann. An einen anderen als 
den Wahlberechtigten persönlich dürfen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird. § 17 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. Von der 
Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie dem 
Gemeindevorstand vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen. 

(6) Über die erteilten Wahlscheine führt der Gemeindevorstand ein 
Wahlscheinverzeichnis, in dem die Fälle des § 16a Abs. 1 und die des § 
16a Abs. 2 getrennt gehalten werden. Das Verzeichnis wird als Liste oder 
als Sammlung der Durchschriften der Wahlscheine geführt. Auf dem 
Wahlschein wird die Nummer eingetragen, unter der er im 
Wahlscheinverzeichnis vermerkt ist, sowie die Nummer, unter der der 
Wahlberechtigte im Wählerverzeichnis geführt wird. Bei nicht in das 
Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten wird auf dem 
Wahlschein vermerkt, dass dessen Erteilung nach § 16a Abs. 2 erfolgt ist 
und welchem Wahlbezirk der Wahlberechtigte zugeordnet wird. Werden 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses noch Wahlscheine erteilt, so 
ist darüber ein besonderes Verzeichnis nach Satz 1 bis 3 zu führen. 

(7) Wird ein Wahlberechtigter, der bereits einen Wahlschein erhalten hat, 
im Wählerverzeichnis gestrichen, so ist der Wahlschein für ungültig zu 
erklären. Das Wahlscheinverzeichnis ist zu berichtigen. Der 
Gemeindevorstand führt über die für ungültig erklärten Wahlscheine ein 
Verzeichnis, in das der Name des Wahlberechtigten und die 
Wahlscheinnummer aufzunehmen sind. In den Fällen des § 21 Abs. 4 des 
Gesetzes ist im Wahlscheinverzeichnis und im Verzeichnis der für 
ungültig erklärten Wahlscheine in geeigneter Form zu vermerken, dass 
die Stimmen eines Wählers, der bereits an der Briefwahl teilgenommen 
hat, nicht ungültig sind. 

(8) Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert ein 
Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihm bis zum Wahltage, 15 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden; Abs. 7 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend. 

gekennzeichnet und in den Stimmzettelumschlag gelegt werden kann. 
An einen anderen als den Wahlberechtigten persönlich dürfen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt werden, wenn 
die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird. § 17 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. 
Von der Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie dem Gemeindevorstand vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte 
Person auszuweisen. 

(6) Über die erteilten Wahlscheine führt der Gemeindevorstand ein 
Wahlscheinverzeichnis, in dem die Fälle des § 16a Abs. 1 und die des § 
16a Abs. 2 getrennt gehalten werden. Das Verzeichnis wird als Liste 
oder als Sammlung der Durchschriften der Wahlscheine geführt. Auf 
dem Wahlschein wird die Nummer eingetragen, unter der er im 
Wahlscheinverzeichnis vermerkt ist, sowie die Nummer, unter der der 
Wahlberechtigte im Wählerverzeichnis geführt wird. Bei nicht in das 
Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten wird auf dem 
Wahlschein vermerkt, dass dessen Erteilung nach § 16a Abs. 2 erfolgt 
ist und welchem Wahlbezirk der Wahlberechtigte zugeordnet wird. 
Werden nach Abschluss des Wählerverzeichnisses noch Wahlscheine 
erteilt, so ist darüber ein besonderes Verzeichnis nach Satz 1 bis 3 zu 
führen. 

(7) Wird ein Wahlberechtigter, der bereits einen Wahlschein erhalten 
hat, im Wählerverzeichnis gestrichen, so ist der Wahlschein für ungültig 
zu erklären. Das Wahlscheinverzeichnis ist zu berichtigen. Der 
Gemeindevorstand führt über die für ungültig erklärten Wahlscheine ein 
Verzeichnis, in das der Name des Wahlberechtigten und die 
Wahlscheinnummer aufzunehmen sind. In den Fällen des § 21 Abs. 4 
des Gesetzes ist im Wahlscheinverzeichnis und im Verzeichnis der für 
ungültig erklärten Wahlscheine in geeigneter Form zu vermerken, dass 
die Stimmen eines Wählers, der bereits an der Briefwahl teilgenommen 
hat, nicht ungültig sind. 

(8) Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert ein 
Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist oder er ihn verloren hat, kann ihm bis zum Wahltage, 15 



10 
 

Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden; Abs. 7 Satz 1 bis 3 gilt 
entsprechend. 

§ 22 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

(1) Nachdem der Wahltag bestimmt worden ist, spätestens am 79. Tag 
vor dem Wahltag, fordert der Wahlleiter durch öffentliche 
Bekanntmachung zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf. Die 
Aufforderung muss 

1. auf die gesetzlichen Erfordernisse für die Wahlvorschläge nach den §§ 
10 bis 13 des Gesetzes und 

2. auf die Wählbarkeitsvoraussetzungen nach § 32 der Hessischen 
Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 
2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 
2011 (GVBl. I S. 786), und nach § 23 der Hessischen Landkreisordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 183), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), 
hinweisen sowie 

3. die für die Wahl maßgebliche Einwohnerzahl und die Zahl der zu 
wählenden Vertreter sowie 

4. einen Hinweis enthalten, dass die Wahlvorschläge nach Möglichkeit so 
frühzeitig vor dem 69. Tag vor dem Wahltag einzureichen sind, dass 
etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, 
rechtzeitig behoben werden können. 

 

§ 22 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

(1) Nachdem der Wahltag bestimmt worden ist, spätestens am 79. Tag 
vor dem Wahltag, fordert der Wahlleiter durch öffentliche 
Bekanntmachung zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf. Die 
Aufforderung muss 

1. auf die gesetzlichen Erfordernisse für die Wahlvorschläge nach den 
§§ 10 bis 13 des Gesetzes und 

2. auf die Wählbarkeitsvoraussetzungen nach § 32 der Hessischen 
Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 
2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. 
Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), und nach § 23 der Hessischen 
Landkreisordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 
2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. 
Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), § 32 der Hessischen 
Gemeindeordnung und nach § 23 der Hessischen Landkreisordnung 
hinweisen sowie 

3. die für die Wahl maßgebliche Einwohnerzahl und die Zahl der zu 
wählenden Vertreter sowie 

4. einen Hinweis enthalten, dass die Wahlvorschläge nach Möglichkeit 
so frühzeitig vor dem 69. Tag vor dem Wahltag einzureichen sind, dass 
etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, 
rechtzeitig behoben werden können. 
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Hat die Vertretungskörperschaft einen Beschluss nach § 16 Abs. 2 Satz 3 
des Gesetzes gefasst, ist in der Aufforderung anzugeben, welche 
Angaben auf dem Stimmzettel zusätzlich aufgenommen werden. 

(2) Wahlvorschläge können auch vor der öffentlichen Aufforderung 
eingereicht werden. 

 

Hat die Vertretungskörperschaft einen Beschluss nach § 16 Abs. 2 Satz 
3 des Gesetzes gefasst, ist in der Aufforderung anzugeben, welche 
Angaben auf dem Stimmzettel zusätzlich aufgenommen werden. 

(2) Wahlvorschläge können auch vor der öffentlichen Aufforderung 
eingereicht werden. 

§ 23 

Inhalt und Form der Wahlvorschläge 

(1) Der Wahlvorschlag soll nach einem Vordruckmuster eingereicht 
werden. Er muss enthalten 

1. den Namen der Partei oder Wählergruppe und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, 

2. Familiennamen, Rufnamen, den Zusatz "Frau" oder "Herr", Beruf oder 
Stand, Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) der 
Bewerber, 

3. die Geburtsnamen, wenn ein abweichender Familienname geführt wird, 
oder die eingetragenen Ordens- oder Künstlernamen der Bewerber, wenn 
die Vertretungskörperschaft einen Beschluss nach § 16 Abs. 2 Satz 3 Nr. 
3 oder 4 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes gefasst hat, 

4. Namen und Anschriften der Vertrauensperson und ihres Stellvertreters. 

Sofern für den Wahlvorschlag eine Ersatzliste nach § 34 Abs. 1 Satz 3 
des Gesetzes bestimmt worden ist, muss der Wahlvorschlag auch die 
Ersatzliste angeben. 

(2) Muss ein Wahlvorschlag nach § 11 Abs. 4 des Gesetzes von 
Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein, so sind die 
weiteren Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach einem 
Vordruckmuster unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen: 

§ 23 

Inhalt und Form der Wahlvorschläge 

(1) Der Wahlvorschlag soll nach einem Vordruckmuster eingereicht 
werden. Er muss enthalten 

1. den Namen der Partei oder Wählergruppe und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, 

2. Familiennamen, Rufnamen, den Zusatz "Frau" oder "Herr", Beruf 
oder Stand, Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) 
der Bewerber, 

3. die Geburtsnamen, wenn ein abweichender Familienname geführt 
wird, oder die eingetragenen Ordens- oder Künstlernamen der 
Bewerber, wenn die Vertretungskörperschaft einen Beschluss nach § 16 
Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 oder 4 4 Nr. 3 des Hessischen 
Kommunalwahlgesetzes gefasst hat, 

4. Namen und Anschriften der Vertrauensperson und ihres 
Stellvertreters. 

Der Wahlvorschlag soll ferner die Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
der Vertrauensperson ihres Stellvertreters enthalten. Sofern für den 
Wahlvorschlag eine Ersatzliste nach § 34 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes 
bestimmt worden ist, muss der Wahlvorschlag auch die Ersatzliste 
angeben. 
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1. Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter kostenfrei 
geliefert; die Lieferung soll durch Bereitstellung einer Druckvorlage oder in 
elektronischer Form erfolgen. Bei der Anforderung ist der Name der Partei 
oder Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese anzugeben. Der Träger des Wahlvorschlags hat ferner die 
Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung 
nach § 12 des Gesetzes zu bestätigen. Der Wahlleiter hat die in Satz 2 
genannten Angaben im Kopf der Formblätter zu vermerken. 

2. Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen 
die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich 
unterzeichnen; außer der Unterschrift sind Familienname, Vorname, Tag 
der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der 
Tag der Unterzeichnung anzugeben. 

3. Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine 
Bescheinigung des Gemeindevorstands der Gemeinde, bei der er im 
Wählerverzeichnis einzutragen ist, beizufügen, dass er im Zeitpunkt der 
Unterzeichnung im betreffenden Wahlkreis wahlberechtigt ist. Gesonderte 
Bescheinigungen des Wahlrechts sind vom Träger des Wahlvorschlags 
bei der Einreichung des Wahlvorschlags mit den 
Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Wer für einen anderen eine 
Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass der 
Betreffende den Wahlvorschlag unterstützt. 

4. Ein Wahlberechtigter darf für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen; hat jemand mehrere Wahlvorschläge für eine Wahl 
unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen weiteren 
Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig. 

5. Die Wahlvorschläge dürfen erst nach Aufstellung des Wahlvorschlags 
durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. 
Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. 

(3) Dem Wahlvorschlag sind beizufügen 

1. die Erklärung der vorgeschlagenen Bewerber nach einem 
Vordruckmuster, dass sie ihrer Aufstellung zustimmen und ihnen die 
Modalitäten des Erwerbs der Rechtsstellung eines Vertreters nach § 23 
des Gesetzes bekannt sind; die Erklärung muss Angaben darüber 
enthalten, ob der Bewerber nach den Bestimmungen über die 

(2) Muss ein Wahlvorschlag nach § 11 Abs. 4 des Gesetzes von 
Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein, so sind die 
weiteren Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach einem 
Vordruckmuster unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen: 

1. Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter kostenfrei 
geliefert; die Lieferung soll durch Bereitstellung einer Druckvorlage oder 
in elektronischer Form erfolgen. Bei der Anforderung ist der Name der 
Partei oder Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese anzugeben. Der Träger des Wahlvorschlags hat 
ferner die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung nach § 12 des Gesetzes zu bestätigen. Der 
Wahlleiter hat die in Satz 2 genannten Angaben im Kopf der Formblätter 
zu vermerken. 

2. Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen 
die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich 
unterzeichnen; außer der Unterschrift sind Familienname, Vorname, 
Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners 
sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. 

3. Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine 
Bescheinigung des Gemeindevorstands der Gemeinde, bei der er im 
Wählerverzeichnis einzutragen ist, beizufügen, dass er im Zeitpunkt der 
Unterzeichnung im betreffenden Wahlkreis wahlberechtigt ist. 
Gesonderte Bescheinigungen des Wahlrechts sind vom Träger des 
Wahlvorschlags bei der Einreichung des Wahlvorschlags mit den 
Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Wer für einen anderen eine 
Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass der 
Betreffende den Wahlvorschlag unterstützt. 

4. Ein Wahlberechtigter darf für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen; hat jemand mehrere Wahlvorschläge für eine Wahl 
unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen weiteren 
Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig. 

5. Die Wahlvorschläge dürfen erst nach Aufstellung des Wahlvorschlags 
durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet 
werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. 

(3) Dem Wahlvorschlag sind beizufügen 
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Unvereinbarkeit von Amt und Mandat an der Mitgliedschaft in der 
Vertretungskörperschaft gehindert ist, sowie eine Verpflichtung des 
Bewerbers, später eintretende Hinderungsgründe dem Wahlleiter 
mitzuteilen, 

2. eine Bescheinigung des zuständigen Gemeindevorstandes, dass die 
vorgeschlagenen Bewerber wählbar sind, 

3. eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlussfassung der 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der die Bewerber aufgestellt 
worden sind, mit den nach § 12 Abs. 3 des Gesetzes vorgeschriebenen 
Angaben und Versicherungen an Eides statt, 

4. die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst 
Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner (Abs. 2 Nr. 2 und 3). 

(4) Die Bescheinigung des Wahlrechts (Abs. 2 Nr. 3) und die 
Bescheinigung der Wählbarkeit (Abs. 3 Nr. 2) sind kostenfrei zu erteilen. 
Der Gemeindevorstand darf bei einer Wahl für jeden Wahlberechtigten die 
Bescheinigung des Wahlrechts nur einmal zu einem Wahlvorschlag 
erteilen; dabei darf er nicht festhalten, für welchen Wahlvorschlag die 
erteilte Bescheinigung bestimmt ist. 

1. die Erklärung der vorgeschlagenen Bewerber nach einem 
Vordruckmuster, dass sie ihrer Aufstellung zustimmen und ihnen die 
Modalitäten des Erwerbs der Rechtsstellung eines Vertreters nach § 23 
des Gesetzes bekannt sind; die Erklärung muss Angaben darüber 
enthalten, ob der Bewerber nach den Bestimmungen über die 
Unvereinbarkeit von Amt und Mandat an der Mitgliedschaft in der 
Vertretungskörperschaft gehindert ist, sowie eine Verpflichtung des 
Bewerbers, später eintretende Hinderungsgründe dem Wahlleiter 
mitzuteilen, 

2. eine Bescheinigung des zuständigen Gemeindevorstandes, dass die 
vorgeschlagenen Bewerber wählbar sind, 

3. eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlussfassung der 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der die Bewerber aufgestellt 
worden sind, mit den nach § 12 Abs. 3 des Gesetzes vorgeschriebenen 
Angaben und Versicherungen an Eides statt, 

4. die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst 
Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner (Abs. 2 Nr. 2 und 
3). 

(4) Die Bescheinigung des Wahlrechts (Abs. 2 Nr. 3) und die 
Bescheinigung der Wählbarkeit (Abs. 3 Nr. 2) sind kostenfrei zu erteilen. 
Der Gemeindevorstand darf bei einer Wahl für jeden Wahlberechtigten 
die Bescheinigung des Wahlrechts nur einmal zu einem Wahlvorschlag 
erteilen; dabei darf er nicht festhalten, für welchen Wahlvorschlag die 
erteilte Bescheinigung bestimmt ist. 
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§ 25 

Zulassung der Wahlvorschläge 

(1) Der Wahlleiter lädt die Vertrauenspersonen der Wahlvorschläge zu der 
Sitzung, in der über die Zulassung der Wahlvorschläge entschieden wird. 

(2) Der Wahlleiter legt dem Wahlausschuss alle eingegangenen 
Wahlvorschläge vor und berichtet ihm über das Ergebnis der Vorprüfung. 

(3) Der Wahlausschuss prüft die eingegangenen Wahlvorschläge und 
beschließt über ihre Zulassung oder Zurückweisung. Vor einer 
Entscheidung ist der erschienenen Vertrauensperson des betroffenen 
Wahlvorschlags Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Der Wahlausschuss stellt die zugelassenen Wahlvorschläge mit den in 
§ 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Angaben fest. Geben die 
Namen mehrerer Parteien oder Wählergruppen oder deren 
Kurzbezeichnungen zu Verwechslungen Anlass, so fügt der 
Gemeindewahlausschuss einem der Wahlvorschläge eine 
Unterscheidungsbezeichnung bei. Trifft der Kreiswahlausschuss für die 
Kreiswahl eine Unterscheidungsbezeichnung, gilt diese auch für die 
Gemeinde- und Ortsbeiratswahlen in den kreisangehörigen Gemeinden. 

(5) Der Wahlleiter gibt die Entscheidung des Wahlausschusses in der 
Sitzung im Anschluss an die Beschlussfassung unter kurzer Angabe der 
Gründe bekannt und weist auf den zulässigen Rechtsbehelf hin. 

(6) Der Niederschrift über die Sitzung (§ 3 Abs. 7) sind die zugelassenen 
Wahlvorschläge in der vom Wahlausschuss festgestellten Fassung 
beizufügen. 

(7) Die zuständigen Wahlleiter teilen die zugelassenen Wahlvorschläge 
für die Wahl der Gemeindevertretungen und der Kreistage dem 
Statistischen Landesamt unverzüglich mit. 

§ 25 

Zulassung der Wahlvorschläge 

(1) Der Wahlleiter lädt die Vertrauenspersonen der Wahlvorschläge zu 
der Sitzung, in der über die Zulassung der Wahlvorschläge entschieden 
wird. 

(2) Der Wahlleiter legt dem Wahlausschuss alle eingegangenen 
Wahlvorschläge vor und berichtet ihm über das Ergebnis der 
Vorprüfung. 

(3) Der Wahlausschuss prüft die eingegangenen Wahlvorschläge und 
beschließt über ihre Zulassung oder Zurückweisung. Vor einer 
Entscheidung ist der erschienenen Vertrauensperson des betroffenen 
Wahlvorschlags Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Der Wahlausschuss stellt die zugelassenen Wahlvorschläge mit den 
in § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Angaben fest. Geben die 
Namen mehrerer Parteien oder Wählergruppen oder deren 
Kurzbezeichnungen zu Verwechslungen Anlass, so fügt der 
Gemeindewahlausschuss einem oder mehreren Wählvorschlägen der 
Wahlvorschläge eine Unterscheidungsbezeichnung bei. Trifft der 
Kreiswahlausschuss für die Kreiswahl eine 
Unterscheidungsbezeichnung, gilt diese auch für die Gemeinde- und 
Ortsbeiratswahlen in den kreisangehörigen Gemeinden. 

(5) Der Wahlleiter gibt die Entscheidung des Wahlausschusses in der 
Sitzung im Anschluss an die Beschlussfassung unter kurzer Angabe der 
Gründe bekannt und weist auf den zulässigen Rechtsbehelf hin. 

(6) Der Niederschrift über die Sitzung (§ 3 Abs. 7) sind die 
zugelassenen Wahlvorschläge in der vom Wahlausschuss festgestellten 
Fassung beizufügen. 

(7) Die zuständigen Wahlleiter teilen die zugelassenen Wahlvorschläge 
für die Wahl der Gemeindevertretungen und der Kreistage dem 
Statistischen Landesamt unverzüglich mit. 
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§ 26 

Bekanntmachung der Wahlvorschläge 

Der Wahlleiter ordnet die zugelassenen Wahlvorschläge unter 
fortlaufenden Nummern in der Reihenfolge, wie sie durch § 15 Abs. 4 des 
Gesetzes bestimmt ist, und macht sie öffentlich bekannt. Die 
Bekanntmachung enthält für jeden Wahlvorschlag die in § 23 Abs. 1 Satz 
2 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Angaben mit den Maßgaben, dass für die 
Bewerber 

1. statt des Tages der Geburt nur das jeweilige Geburtsjahr, 

2. im Falle eines Beschlusses nach § 16 Abs. 2 Satz 3 Nr. 5 des 
Hessischen Kommunalwahlgesetzes zusätzlich der Name des 
Gemeindeteils der Hauptwohnung und 

3. im Falle eines Nachweises nach § 15 Abs. 5 des Hessischen 
Kommunalwahlgesetzes statt der Anschrift die 
Erreichbarkeitsanschrift 

angegeben wird. 

§ 26 

Bekanntmachung der Wahlvorschläge 

Der Wahlleiter ordnet die zugelassenen Wahlvorschläge unter 
fortlaufenden Nummern in der Reihenfolge, wie sie durch § 15 Abs. 4 
des Gesetzes bestimmt ist, und macht sie öffentlich bekannt. Die 
Bekanntmachung enthält für jeden Wahlvorschlag die in § 23 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Angaben mit den Maßgaben, dass für 
die Bewerber 

1. statt des Tages der Geburt nur das jeweilige Geburtsjahr, 

2. im Falle eines Beschlusses nach § 16 Abs. 2 Satz 3 Nr. 5 4 Nr. 4 
des Hessischen Kommunalwahlgesetzes zusätzlich der Name des 
Gemeindeteils der Hauptwohnung, und 

3. im Falle eines Nachweises nach § 15 Abs. 5 des Hessischen 
Kommunalwahlgesetzes statt der Anschrift die 
Erreichbarkeitsanschrift 

3. statt der Anschrift nur der Wohnort (Ort der Hauptwohnung) und 

4. im Falle eines Nachweises nach § 15 Abs. 5 des Hessischen 
Kommunalwahlgesetzes statt seines Wohnortes der Ort seiner 
Erreichbarkeitsanschrift 

angegeben wird. 

§ 27 

Gestaltung des Stimmzettels 

(1) Die Stimmzettel sind nach einem Vordruckmuster zu gestalten. Alle 
Stimmzettel eines Wahlkreises müssen von einheitlicher Papierfarbe sein. 
Sie sollen von weißem oder weißlichem Papier sein. Das Papier muss so 
beschaffen sein, dass nach Kennzeichnung und Faltung durch den 
Wähler bei der Stimmabgabe andere Personen nicht erkennen können, 
wie er gewählt hat. 

(2) Die Stimmzettel müssen im Kopf deutlich sichtbar die Angaben 
enthalten, für welche Wahl sie Verwendung finden und wie die Stimmen 
abgegeben werden können. Die Bewerber erhalten eine 

§ 27 

Gestaltung des Stimmzettels 

(1) Die Stimmzettel sind nach einem Vordruckmuster zu gestalten. Alle 
Stimmzettel eines Wahlkreises müssen von einheitlicher Papierfarbe 
sein. Sie sollen von weißem oder weißlichem Papier sein. Das Papier 
muss so beschaffen sein, dass nach Kennzeichnung und Faltung durch 
den Wähler bei der Stimmabgabe andere Personen nicht erkennen 
können, wie er gewählt hat. 

(2) Die Stimmzettel müssen im Kopf deutlich sichtbar die Angaben 
enthalten, für welche Wahl sie Verwendung finden und wie die Stimmen 
abgegeben werden können. Die Bewerber erhalten eine 
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Ordnungsnummer, die sich aus der Nummer des Wahlvorschlags und der 
Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag zusammensetzt. 

(3) Auf dem Stimmzettel werden die Nummern der im Landtag vertretenen 
Parteien, für die ein Wahlvorschlag nicht eingereicht oder zugelassen 
worden ist, ausgelassen; ein Leerfeld ist nicht vorzusehen. 

(4) Die Stimmzettel dürfen außer dem vorgesehenen amtlichen Aufdruck 
keine Kennzeichen tragen. Für wahlstatistische Auszählungen nach § 110 
können Unterscheidungsbezeichnungen aufgedruckt werden. 

Ordnungsnummer, die sich aus der Nummer des Wahlvorschlags und 
der Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag zusammensetzt. 

(3) Auf dem Stimmzettel werden die Nummern der im Landtag 
vertretenen Parteien, für die ein Wahlvorschlag nicht eingereicht oder 
zugelassen worden ist, ausgelassen; ein Leerfeld ist nicht vorzusehen. 

(4) Die Stimmzettel dürfen außer dem vorgesehenen amtlichen 
Aufdruck keine Kennzeichen tragen. Für wahlstatistische Auszählungen 
nach § 110 können Unterscheidungsbezeichnungen aufgedruckt 
werden. 

(5) Zur Verwendung von Stimmzettelschablonen wird die rechte obere 
Ecke des Stimmzettels gelocht oder abgeschnitten. Muster der 
Stimmzettel werden unverzüglich nach ihrer Fertigstellung den 
Blindenvereinen, die ihre Bereitschaft zur Herstellung von 
Stimmzettelschablonen erklärt haben, zur Verfügung gestellt. 

 

§ 54  

Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlkreis 

(1) Der Wahlleiter prüft die Wahlniederschriften der Wahlvorstände auf 
Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit. Er stellt aufgrund der 
Wahlniederschriften das endgültige Ergebnis der Wahl im Wahlkreis unter 
Hinzufügen des Briefwahlergebnisses auf einem Zählbogen nach einem 
Vordruckmuster zusammen. Ergeben sich aus der Wahlniederschrift oder 
aus sonstigen Gründen Bedenken gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Wahlgeschäfts, so klärt sie der Wahlleiter soweit wie möglich auf. 

(2) Der Wahlausschuss tritt spätestens zwölf Tage nach der Wahl zu einer 
öffentlichen Sitzung zusammen. In dieser Sitzung ermittelt der 
Wahlausschuss nach Berichterstattung durch den Wahlleiter das 
Wahlergebnis des Wahlkreises und stellt fest 

1. die Zahl der Wahlberechtigten, 

2. die Zahl der Wähler, 

3. die Zahlen der ungültigen Stimmzettel und der gültigen Stimmen, 

4. bei der Verhältniswahl die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge 
abgegebenen gültigen Stimmen, 

§ 54  

Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlkreis 
(1) Der Wahlleiter prüft die Wahlniederschriften der Wahlvorstände auf 
Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit. Er stellt aufgrund der 
Wahlniederschriften das endgültige Ergebnis der Wahl im Wahlkreis 
unter Hinzufügen des Briefwahlergebnisses auf einem Zählbogen nach 
einem Vordruckmuster zusammen. Ergeben sich aus der 
Wahlniederschrift oder aus sonstigen Gründen Bedenken gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Wahlgeschäfts, so klärt sie der Wahlleiter 
soweit wie möglich auf. Im Falle einer Nachzählung von Stimmzetteln 
macht der Wahlleiter die Nachzählung durch Aushang am oder im 
Eingang des Sitzungsgebäudes bekannt. Dabei ist die Nummer des 
Wahlbezirks der nachzuzählenden Stimmzettel anzugeben und auf die 
Öffentlichkeit der Nachzählung hinzuweisen. Die Wahlniederschrift des 
Wahlvorstands des betroffenen Wahlbezirks und die Niederschrift über 
die Prüfung der Stimmzettelbündel legt der Wahlleiter dem 
Wahlausschuss vor. 

(2) Der Wahlausschuss tritt spätestens zwölf Tage nach der Wahl zu 
einer öffentlichen Sitzung zusammen. In dieser Sitzung ermittelt der 
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5. die Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen 
Stimmen, 

6. die Zahlen der Sitze, die den einzelnen Parteien und Wählergruppen 
insgesamt zustehen, 

7. die Namen der gewählten Bewerber; den Namen kann der Zusatz 
"Frau" oder "Herr" hinzugefügt werden. 

(3) Der Wahlausschuss ist berechtigt, Feststellungen des Wahlvorstandes 
zu berichtigen und dabei auch über die Gültigkeit abgegebener Stimmen 
abweichend zu beschließen. Ungeklärte Bedenken vermerkt er in der 
Niederschrift. 

(4) Die Niederschrift über die Sitzung (§ 3 Abs. 7) und die ihr beigefügte 
Zusammenstellung des Wahlergebnisses werden von allen Mitgliedern 
des Wahlausschusses, die an der Feststellungsverhandlung 
teilgenommen haben, unterzeichnet; dies gilt auch für den Schriftführer, 
der nicht zugleich Beisitzer ist. 

(5) In den Gemeinden, die nur einen Wahlbezirk bilden, kann die 
Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses und die Fertigung der 
Niederschrift nach Abs. 4 unmittelbar im Anschluss an die Feststellung 
des vorläufigen Wahlergebnisses vorgenommen werden. 

Wahlausschuss nach Berichterstattung durch den Wahlleiter das 
Wahlergebnis des Wahlkreises und stellt fest 

1. die Zahl der Wahlberechtigten, 

2. die Zahl der Wähler, 

3. die Zahlen der ungültigen Stimmzettel und der gültigen Stimmen, 

4. bei der Verhältniswahl die Zahlen der für die einzelnen 
Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen, 

5. die Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen 
Stimmen, 

6. die Zahlen der Sitze, die den einzelnen Parteien und Wählergruppen 
insgesamt zustehen, 

7. die Namen der gewählten Bewerber; den Namen kann der Zusatz 
"Frau" oder "Herr" hinzugefügt werden. 

(3) Der Wahlausschuss ist berechtigt, Feststellungen des 
Wahlvorstandes zu berichtigen und dabei auch über die Gültigkeit 
abgegebener Stimmen abweichend zu beschließen. Ungeklärte 
Bedenken vermerkt er in der Niederschrift. 

(4) Die Niederschrift über die Sitzung (§ 3 Abs. 7) und die ihr beigefügte 
Zusammenstellung des Wahlergebnisses werden von allen Mitgliedern 
des Wahlausschusses, die an der Feststellungsverhandlung 
teilgenommen haben, unterzeichnet; dies gilt auch für den Schriftführer, 
der nicht zugleich Beisitzer ist. 

(5) In den Gemeinden, die nur einen Wahlbezirk bilden, kann die 
Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses und die Fertigung der 
Niederschrift nach Abs. 4 unmittelbar im Anschluss an die Feststellung 
des vorläufigen Wahlergebnisses vorgenommen werden. 
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§ 55 

Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses 

(1) Sobald die Feststellung des Wahlergebnisses abgeschlossen ist, 
macht der Wahlleiter das endgültige Wahlergebnis mit den in § 54 Abs. 2 
Satz 2 und 3 bezeichneten Angaben bekannt. In der Bekanntmachung ist 
auf die Zulässigkeitsvoraussetzungen für einen Einspruch nach § 25 des 
Gesetzes hinzuweisen. 

 

(2) Gleichzeitig mit der Veröffentlichung übermittelt der Kreiswahlleiter 
dem Statistischen Landesamt das endgültige Wahlergebnis der Kreiswahl 
und der Gemeindewahl mit den dazugehörigen Zusammenstellungen. 
Entsprechendes gilt für die Gemeindewahlleiter der kreisfreien Städte. 
Das Statistische Landesamt kann mit Zustimmung des für das 
Kommunalwahlrecht zuständigen Ministeriums Anordnungen zur Art und 
Weise der Übermittlung treffen. Wurde das endgültige Wahlergebnis in 
elektronischer Form übermittelt, kann es von einer Übermittlung auf 
anderem Wege absehen. 

§ 55 

Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses 

(1) Sobald die Feststellung des Wahlergebnisses abgeschlossen ist, 
macht der Wahlleiter das endgültige Wahlergebnis mit den in § 54 Abs. 
2 Satz 2 und 3 bezeichneten Angaben bekannt. In der Bekanntmachung 
ist auf die Zulässigkeitsvoraussetzungen für einen Einspruch nach § 25 
des Gesetzes hinzuweisen. 

 

(2) Gleichzeitig mit der Veröffentlichung übermittelt der Kreiswahlleiter 
dem Statistischen Landesamt das endgültige Wahlergebnis der 
Kreiswahl und der Gemeindewahl mit den dazugehörigen 
Zusammenstellungen. Entsprechendes gilt für die Gemeindewahlleiter 
der kreisfreien Städte. Das Statistische Landesamt kann mit 
Zustimmung des für das Kommunalwahlrecht zuständigen Ministeriums 
Anordnungen zur Art und Weise der Übermittlung treffen. Wurde das 
endgültige Wahlergebnis in elektronischer Form übermittelt, kann es von 
einer Übermittlung auf anderem Wege absehen. 

 

§ 59 

Wiederholungswahl 

(1) Das Wahlverfahren ist nur insoweit zu erneuern, als dies nach der 
Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren erforderlich ist. 

(2) Wird die Wahl nur in einzelnen Wahlbezirken wiederholt, so darf die 
Abgrenzung dieser Wahlbezirke nicht geändert werden. Auch sonst soll 
die Wahl möglichst in denselben Wahlbezirken wie bei der Hauptwahl 
wiederholt werden. Wahlvorstände können neu gebildet und Wahlräume 
neu bestimmt werden. 

(3) Findet die Wiederholungswahl infolge von Unregelmäßigkeiten bei der 
Aufstellung und Behandlung von Wählerverzeichnissen statt, so ist in den 
betroffenen Wahlbezirken das Verfahren der Aufstellung, Einsichtnahme, 
Berichtigung und des Abschlusses des Wählerverzeichnisses neu 
durchzuführen. 

 

§ 59 

Wiederholungswahl 

(1) Das Wahlverfahren ist nur insoweit zu erneuern, als dies nach der 
Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren erforderlich ist. 

(2) Wird die Wahl nur in einzelnen Wahlbezirken wiederholt, so darf die 
Abgrenzung dieser Wahlbezirke nicht geändert werden. Auch sonst soll 
die Wahl möglichst in denselben Wahlbezirken wie bei der Hauptwahl 
wiederholt werden. Wahlvorstände können neu gebildet und Wahlräume 
neu bestimmt werden. 

(3) Findet die Wiederholungswahl infolge von Unregelmäßigkeiten bei 
der Aufstellung und Behandlung von Wählerverzeichnissen statt, so ist 
in den betroffenen Wahlbezirken das Verfahren der Aufstellung, 
Einsichtnahme, Berichtigung und des Abschlusses des 
Wählerverzeichnisses neu durchzuführen. 
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(4) Wird die Wahl nur in einzelnen Wahlbezirken wiederholt, gilt für die 
Aufstellung des Wählerverzeichnisses Folgendes: 

1. Wahlberechtigte, die bei der Hauptwahl ihren Wahlschein in einem 
Wahlbezirk abgegeben haben, in dem die Wahl nicht wiederholt wird, 
werden aus dem Wählerverzeichnis gestrichen. 

2. Wird die Wahl nur in einzelnen allgemeinen Wahlbezirken wiederholt, 
werden Wahlberechtigte, die an der Briefwahl in diesen Wahlbezirken 
teilgenommen haben, aus dem Wählerverzeichnis gestrichen. 

(5) Für die Wiederholungswahl werden neue Wahlscheine ausgegeben. 
Wird die Wahl nur in einzelnen Briefwahlbezirken wiederholt, erhalten 
Wahlberechtigte, für die ein Vermerk nach § 20 im Wählerverzeichnis 
eingetragen ist, unverzüglich Briefwahlunterlagen von Amts wegen; dies 
gilt nicht für Wahlberechtigte, die ihren Wahlschein in einem allgemeinen 
Wahlbezirk abgegeben haben. Im Falle des Abs. 4 Nr. 2 erhalten auch 
diejenigen Personen einen Wahlschein, die nachweisen, dass sie bei der 
Hauptwahl den Wahlschein in einem Wahlbezirk abgegeben haben, in 
dem die Wahl wiederholt wird. 

(6) Wird die Wahl nur in einzelnen Briefwahlbezirken wiederholt, gelten 
die §§ 10 und 11 mit der Maßgabe entsprechend, dass in der 
Benachrichtigung der Wahlberechtigten und in der Wahlbekanntmachung 
darauf hinzuweisen ist, dass eine Wahl in allgemeinen Wahlbezirken nicht 
stattfindet und die Briefwahlunterlagen von Amts wegen übersandt 
werden; die Benachrichtigung der Wahlberechtigten kann mit der 
Übersendung der Briefwahlunterlagen verbunden werden. 

 

(4) Wird die Wahl nur in einzelnen Wahlbezirken wiederholt, gilt für die 
Aufstellung des Wählerverzeichnisses Folgendes: 

1. Wahlberechtigte, die bei der Hauptwahl ihren Wahlschein in einem 
Wahlbezirk abgegeben haben, in dem die Wahl nicht wiederholt wird, 
werden aus dem Wählerverzeichnis gestrichen. 

2. Wird die Wahl nur in einzelnen allgemeinen Wahlbezirken wiederholt, 
werden Wahlberechtigte, die an der Briefwahl in diesen Wahlbezirken 
teilgenommen haben, aus dem Wählerverzeichnis gestrichen. 

(4) Wahlvorschläge können geändert werden, wenn sich dies aus der 
Wahlprüfungsentscheidung ergibt oder wenn ein Bewerber gestorben 
oder nicht mehr wählbar ist. Eine Änderung der Wahlvorschläge ist 
außerdem möglich bei: 

1. Änderungen des Namens einer Partei oder Wählergruppe, 

2. Änderungen der Kurzbezeichnung einer Partei oder Wählergruppe, 
wenn eine solche verwendet, 

3. Änderungen des Namens eines Bewerbers, 

4. einem zwischenzeitlich eingetragenen Doktorgrad (§ 5 Absatz 2 
Nummer 3 des Personalausweisgesetzes, § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 
3 des Passgesetzes) und 

5. einem zwischenzeitlich eingetragenen Ordens- oder Künstlernamen 
(§ 5 Absatz 2 Nummer 12 des Personalausweisgesetzes, § 4 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 4 des Passgesetzes). 

Über die Zulässigkeit von Änderungen nach den Sätzen 1 und 2 
beschließt der zuständige Wahlausschuss. 

(6) Für die Wiederholungswahl werden neue Wahlscheine ausgegeben. 
Wird die Wahl nur in einzelnen Briefwahlbezirken wiederholt, erhalten 
Wahlberechtigte, für die ein Vermerk nach § 20 im Wählerverzeichnis 
eingetragen ist, unverzüglich Briefwahlunterlagen von Amts wegen; dies 
gilt nicht für Wahlberechtigte, die ihren Wahlschein in einem 
allgemeinen Wahlbezirk abgegeben haben. Im Falle des Abs. 4 Nr. 2 
erhalten auch diejenigen Personen einen Wahlschein, die nachweisen, 
dass sie bei der Hauptwahl den Wahlschein in einem Wahlbezirk 
abgegeben haben, in dem die Wahl wiederholt wird. 
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(7) Wird die Wahl nur in einzelnen Briefwahlbezirken wiederholt, gelten 
die §§ 10 und 11 mit der Maßgabe entsprechend, dass in der 
Benachrichtigung der Wahlberechtigten und in der 
Wahlbekanntmachung darauf hinzuweisen ist, dass eine Wahl in 
allgemeinen Wahlbezirken nicht stattfindet und die Briefwahlunterlagen 
von Amts wegen übersandt werden; die Benachrichtigung der 
Wahlberechtigten kann mit der Übersendung der Briefwahlunterlagen 
verbunden werden. 

 

§ 88 

Wahlbenachrichtigung, Wahlschein 

(1) Für alle Wahlen wird eine gemeinsame Wahlbenachrichtigung und ein 
gemeinsamer Wahlschein ausgestellt, auf dem kenntlich zu machen ist, 
für welche Wahlen die Wahlberechtigung besteht; ist für die 
Ausländerbeiratswahl eine Briefwahl nach § 58 Satz 2 des Gesetzes nicht 
vorgesehen, wird für diese Wahl ein getrennter Wahlschein ausgestellt. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn gleichzeitig eine Abstimmung durchgeführt 
wird. Der gemeinsame Wahlschein für die Wahlen gilt zugleich als 
Stimmschein für die Abstimmung. In dem der Wahlbenachrichtigung 
beizufügenden Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins 
und dem Wahlschein ist ein entsprechender Hinweis aufzunehmen. 

(2) Wird ein Wahlberechtigter, der bereits einen Wahlschein erhalten hat, 
im Wählerverzeichnis ganz oder teilweise gestrichen, so ist der 
Wahlschein entsprechend der Streichung für ungültig zu erklären. 

(3) Wird eine Stichwahl gleichzeitig mit allgemeinen Kommunalwahlen 
durchgeführt, gelten für die Stichwahl die Abs. 1 und 2 nicht. 

(4) Im Falle des § 85 Satz 2 gelten die Abs. 1 bis 3 mit folgenden 
Maßgaben entsprechend: 

1. Für die gemeinsame Wahlbenachrichtigung, den gemeinsamen 
Wahlscheinantrag sowie den gemeinsamen Wahlschein werden 
Vordruckmuster erstellt. 

§ 88 

Wahlbenachrichtigung, Wahlschein 

(1) Für alle Wahlen wird eine gemeinsame Wahlbenachrichtigung und 
ein gemeinsamer Wahlschein ausgestellt, auf dem kenntlich zu machen 
ist, für welche Wahlen die Wahlberechtigung besteht; ist für die 
Ausländerbeiratswahl eine Briefwahl nach § 58 Satz 2 des Gesetzes 
nicht vorgesehen, wird für diese Wahl ein getrennter Wahlschein 
ausgestellt. Satz 1 gilt entsprechend, wenn gleichzeitig eine 
Abstimmung durchgeführt wird. Der gemeinsame Wahlschein für die 
Wahlen gilt zugleich als Stimmschein für die Abstimmung. In dem der 
Wahlbenachrichtigung beizufügenden Vordruck für einen Antrag auf 
Erteilung eines Wahlscheins und dem Wahlschein ist ein 
entsprechender Hinweis aufzunehmen. 

(2) Wird ein Wahlberechtigter, der bereits einen Wahlschein erhalten 
hat, im Wählerverzeichnis ganz oder teilweise gestrichen, so ist der 
Wahlschein entsprechend der Streichung für ungültig zu erklären. 

(3) Wird eine Stichwahl gleichzeitig mit allgemeinen Kommunalwahlen 
durchgeführt, gelten für die Stichwahl die Abs. 1 und 2 nicht. 

(4) Im Falle des § 85 Satz 2 gelten die Abs. 1 bis 3 mit folgenden 
Maßgaben entsprechend: 

1. Für die gemeinsame Wahlbenachrichtigung, den gemeinsamen 
Wahlscheinantrag sowie den gemeinsamen Wahlschein werden 
Vordruckmuster erstellt. 
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2. Über die erteilten Wahlscheine wird ein gemeinsames 
Wahlscheinverzeichnis und ein gemeinsames Verzeichnis der für ungültig 
erklärten Wahlscheine geführt; in den Verzeichnissen ist kenntlich zu 
machen, für welche Wahl oder Abstimmung die Wahl- oder 
Abstimmungsberechtigung besteht. 

3. In dem amtlichen Merkblatt zur Briefwahl ist zusätzlich auf die 
Durchführung der Volksabstimmung hinzuweisen. Für das gemeinsame 
Merkblatt wird ein Vordruckmuster erstellt. 

4. Der Wahlbriefumschlag für die Kommunalwahl wird für die 
Volksabstimmung mitbenutzt; er ist mit einem entsprechenden Hinweis zu 
versehen. Für den gemeinsamen Wahlbriefumschlag wird ein 
Vordruckmuster erstellt. 

5. Für die gemeinsame Wahlbenachrichtigung und den gemeinsamen 
Wahlscheinantrag gilt § 74a Abs. 4 der Landeswahlordnung 
entsprechend. Der Landeswahlleiter kann die Beschaffung der amtlichen 
Merkblätter für die Briefwahl und der Wahlbriefumschläge sowie die 
Postdienstleistungen für den gemeinsamen Versand der Briefwahl- und 
Briefabstimmungsunterlagen und die Freimachung der 
Wahlbriefumschläge übernehmen. 

 

2. Über die erteilten Wahlscheine wird ein gemeinsames 
Wahlscheinverzeichnis und ein gemeinsames Verzeichnis der für 
ungültig erklärten Wahlscheine geführt; in den Verzeichnissen ist 
kenntlich zu machen, für welche Wahl oder Abstimmung die Wahl- oder 
Abstimmungsberechtigung besteht. 

3. In dem amtlichen Merkblatt zur Briefwahl ist zusätzlich auf die 
Durchführung der Volksabstimmung hinzuweisen. Für das gemeinsame 
Merkblatt wird ein Vordruckmuster erstellt. 

4. Der Wahlbriefumschlag für die Kommunalwahl wird für die 
Volksabstimmung mitbenutzt; er ist mit einem entsprechenden Hinweis 
zu versehen. Für den gemeinsamen Wahlbriefumschlag wird ein 
Vordruckmuster erstellt. 

5. Für die gemeinsame Wahlbenachrichtigung und den gemeinsamen 
Wahlscheinantrag gilt § 74a Abs. 4 der Landeswahlordnung 
entsprechend. Der Landeswahlleiter kann die Beschaffung der 
amtlichen Merkblätter für die Briefwahl und der Wahlbriefumschläge 
sowie die Postdienstleistungen für den gemeinsamen Versand der 
Briefwahl- und Briefabstimmungsunterlagen und die Freimachung der 
Wahlbriefumschläge übernehmen. 

§ 108 

Gleichzeitige Durchführung von Direktwahlen und Bürgerentscheiden mit 
Bundestagswahlen 

Wird eine Direktwahl oder ein Bürgerentscheid am selben Tag wie eine 
Bundestagswahl durchgeführt, gilt § 92 entsprechend mit den Maßgaben, 
dass 

1. § 102 keine Anwendung findet, 

2. abweichend von § 11 die Wahlbekanntmachung und das Recht auf 
Einsicht in die Wählerverzeichnisse nach § 11 und 34 in der jeweils bis 
zum 30. Dezember 2011 anwendbaren Fassung erfolgt, 

3. abweichend von § 17 Abs. 4 für die Beantragung von Wahlscheinen § 
27 Abs. 4 der Bundeswahlordnung gilt, 

§ 108 

Gleichzeitige Durchführung von Direktwahlen und Bürgerentscheiden 
mit Bundestagswahlen 

Wird eine Direktwahl oder ein Bürgerentscheid am selben Tag wie eine 
Bundestagswahl durchgeführt, gilt § 92 entsprechend mit den 
Maßgaben, dass 

1. § 102 keine Anwendung findet, 

2. abweichend von § 11 die Wahlbekanntmachung und das Recht auf 
Einsicht in die Wählerverzeichnisse nach § 11 und 34 in der jeweils bis 
zum 30. Dezember 2011 anwendbaren Fassung erfolgt, 

3. abweichend von § 17 Abs. 4 für die Beantragung von Wahlscheinen § 
27 Abs. 4 der Bundeswahlordnung gilt, 
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4. Wahlscheine für die Direktwahl oder den Bürgerentscheid ab dem für 
die Bundestagswahl zulässigen Zeitpunkt erteilt werden, 

5. für den Mitteilungsdienst über Wahlscheine, die für ungültig erklärt 
worden sind, § 28 Abs. 8 Satz 3 der Bundeswahlordnung gilt, 

6. für den Zeitpunkt, bis zu dem nicht zugegangene Wahlscheine ersetzt 
werden können, abweichend von § 18 Abs. 8 Satz 2 § 28 Abs. 10 Satz 2 
der Bundeswahlordnung gilt und 

7. abweichend von § 17a des Hessischen Kommunalwahlgesetzes § 32 
des Bundeswahlgesetzes gilt.  

4. Wahlscheine für die Direktwahl oder den Bürgerentscheid ab dem für 
die Bundestagswahl zulässigen Zeitpunkt erteilt werden, 

5. für den Mitteilungsdienst über Wahlscheine, die für ungültig erklärt 
worden sind, § 28 Abs. 8 Satz 3 der Bundeswahlordnung gilt, 

6. für den Zeitpunkt, bis zu dem nicht zugegangene oder verlorene 
Wahlscheine ersetzt werden können, abweichend von § 18 Abs. 8 Satz 
2 § 28 Abs. 10 Satz 2 der Bundeswahlordnung gilt, und 

7. abweichend von § 17a des Hessischen Kommunalwahlgesetzes § 32 
des Bundeswahlgesetzes gilt. und  

8. § 95 Abs. 3 Nr. 5 keine Anwendung findet, wenn von der Möglichkeit 
der Mitbenutzung der Wahlbriefumschläge des § 45 Absatz 3 Satz 2 der 
Bundeswahlordnung Gebrauch gemacht wird. 

  

§ 109 

Gleichzeitige Durchführung von Direktwahlen und Bürgerentscheiden mit 
Europawahlen 

Wird eine Direktwahl oder ein Bürgerentscheid am selben Tag wie eine 
Europawahl durchgeführt, gilt § 92 entsprechend mit den Maßgaben, dass 

1. § 102 keine Anwendung findet, 

2. abweichend von § 11 die Wahlbekanntmachung und das Recht auf 
Einsicht in die Wählerverzeichnisse nach § 11 und 34 in der jeweils bis 
zum 30. Dezember 2011 anwendbaren Fassung erfolgt, 

3. abweichend von § 17 Abs. 4 für die Beantragung von Wahlscheinen § 
26 Abs. 4 Satz 1 der Europawahlordnung gilt, 

4. Wahlscheine für die Direktwahl oder den Bürgerentscheid ab dem für 
die Europawahl zulässigen Zeitpunkt erteilt werden, 

5. für den Mitteilungsdienst über Wahlscheine, die für ungültig erklärt 
worden sind, § 27 Abs. 8 Satz 3 der Europawahlordnung gilt, 

6. für den Zeitpunkt, bis zu dem nicht zugegangene Wahlscheine ersetzt 
werden können, abweichend von § 18 Abs. 8 Satz 2 § 27 Abs. 10 Satz 2 
der Europawahlordnung gilt und 

§ 109 

Gleichzeitige Durchführung von Direktwahlen und Bürgerentscheiden 
mit Europawahlen 

Wird eine Direktwahl oder ein Bürgerentscheid am selben Tag wie eine 
Europawahl durchgeführt, gilt § 92 entsprechend mit den Maßgaben, 
dass 

1. § 102 keine Anwendung findet, 

2. abweichend von § 11 die Wahlbekanntmachung und das Recht auf 
Einsicht in die Wählerverzeichnisse nach § 11 und 34 in der jeweils bis 
zum 30. Dezember 2011 anwendbaren Fassung erfolgt, 

3. abweichend von § 17 Abs. 4 für die Beantragung von Wahlscheinen § 
26 Abs. 4 Satz 1 der Europawahlordnung gilt, 

4. Wahlscheine für die Direktwahl oder den Bürgerentscheid ab dem für 
die Europawahl zulässigen Zeitpunkt erteilt werden, 

5. für den Mitteilungsdienst über Wahlscheine, die für ungültig erklärt 
worden sind, § 27 Abs. 8 Satz 3 der Europawahlordnung gilt, 
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7. abweichend von § 17a des Hessischen Kommunalwahlgesetzes § 32 
des Bundeswahlgesetzes in Verbindung mit § 4 des Europawahlgesetzes 
gilt. 

 

6. für den Zeitpunkt, bis zu dem nicht zugegangene oder verlorene 
Wahlscheine ersetzt werden können, abweichend von § 18 Abs. 8 Satz 
2 § 27 Abs. 10 Satz 2 der Europawahlordnung gilt,und 

7. abweichend von § 17a des Hessischen Kommunalwahlgesetzes § 32 
des Bundeswahlgesetzes in Verbindung mit § 4 des 
Europawahlgesetzes gilt. und 

8. § 95 Abs. 3 Nr. 5 keine Anwendung findet, wenn von der Möglichkeit 
der Mitbenutzung der Wahlbriefumschläge des § 38 Abs. 4 Satz 2 der 
Europawahlordnung Gebrauch gemacht wird. 

 

§ 110a 

Datenschutzrechtliche Spezialregelungen 

(1) Hinsichtlich der im Wählerverzeichnis enthaltenen 
personenbezogenen Daten besteht abweichend von § 1 Abs. 8 des 
Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes vom 3. Mai 
2018 (GVBl. S. 82), geändert durch Gesetz vom 12. September 2018 
(GVBl. S. 570), in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 und 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. Nr. L 119 
S. 1, Nr. L 314 S. 72, Nr. L 127 S. 2) das Recht auf Auskunft und das 
Recht auf Erhalt einer Kopie abschließend durch das unter den 
Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 und 2 des Hessischen 
Kommunalwahlgesetzes in Verbindung mit § 12 gewährleistete Recht auf 
Einsicht in das Wählerverzeichnis und das Recht auf Anfertigen von 
Auszügen aus dem Wählerverzeichnis. 

(2) Hinsichtlich der im Wählerverzeichnis enthaltenen 
personenbezogenen Daten besteht abweichend von § 1 Abs. 8 des 
Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes in 
Verbindung mit Art. 16 und 18 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 das 
Recht auf Berichtigung und das Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung abschließend durch die unter den Voraussetzungen des § 8 
Abs. 1 und 2 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes in Verbindung mit 

§ 110a 

Datenschutzrechtliche Spezialregelungen 

(1) Hinsichtlich der im Wählerverzeichnis enthaltenen 
personenbezogenen Daten besteht abweichend von § 1 Abs. 8 des 
Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes vom 3. Mai 
2018 (GVBl. S. 82), geändert durch Gesetz vom 12. September 2018 
(GVBl. S. 570), in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 und 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. Nr. L 119 
S. 1, Nr. L 314 S. 72, Nr. L 127 S. 2) das Recht auf Auskunft und das 
Recht auf Erhalt einer Kopie abschließend durch das unter den 
Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 und 2 des Hessischen 
Kommunalwahlgesetzes in Verbindung mit § 12 gewährleistete Recht 
auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und das Recht auf Anfertigen von 
Auszügen aus dem Wählerverzeichnis. 

(2) Hinsichtlich der im Wählerverzeichnis enthaltenen 
personenbezogenen Daten besteht abweichend von § 1 Abs. 8 des 
Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes in 
Verbindung mit Art. 16 und 18 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 das 
Recht auf Berichtigung und das Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung abschließend durch die unter den Voraussetzungen des § 
8 Abs. 1 und 2 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes in Verbindung 
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§ 9 Abs. 6 und des § 8 Abs. 1 und 2 des Hessischen 
Kommunalwahlgesetzes in Verbindung mit § 13 gewährleisteten 
Einspruchsrechte. 

(3) Hinsichtlich der in Wahlvorschlägen enthaltenen personenbezogenen 
Daten besteht im Zeitraum vom Ablauf der Frist für die Einreichung der 
Wahlvorschläge bis zum Ablauf des Wahltages abweichend von § 1 Abs. 
8 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes in 
Verbindung mit Art. 16 und 18 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 das 
Recht auf Berichtigung und das Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung abschließend durch das unter den Voraussetzungen des § 
14 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes gewährleistete 
Mängelbeseitigungsverfahren. 

(4) Hinsichtlich der für die Führung des Wählerverzeichnisses und für die 
Erteilung eines Wahlscheines verarbeiteten personenbezogenen Daten 
erfolgt die Information der betroffenen Person abweichend von § 1 Abs. 8 
des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes in 
Verbindung mit Art. 13 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 abschließend 
durch die Bekanntmachung nach § 7 bis 9 und 19 des Hessischen 
Kommunalwahlgesetzes in Verbindung mit § 11. 

mit § 9 Abs. 6 und des § 8 Abs. 1 und 2 des Hessischen 
Kommunalwahlgesetzes in Verbindung mit § 13 gewährleisteten 
Einspruchsrechte. 

(3) Hinsichtlich der in Wahlvorschlägen enthaltenen 
personenbezogenen Daten besteht im Zeitraum vom Ablauf der Frist für 
die Einreichung der Wahlvorschläge bis zum Ablauf des Wahltages 
abweichend von § 1 Abs. 8 des Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetzes in Verbindung mit Art. 16 und 18 der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 das Recht auf Berichtigung und das 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung abschließend durch das 
unter den Voraussetzungen des § 14 des Hessischen 
Kommunalwahlgesetzes gewährleistete Mängelbeseitigungsverfahren. 

(4) Hinsichtlich der für die Führung des Wählerverzeichnisses und für 
die Erteilung eines Wahlscheines verarbeiteten personenbezogenen 
Daten erfolgt die Information der betroffenen Person abweichend von 
§ 1 Abs. 8 des Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetzes in Verbindung mit Art. 13 der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/679 abschließend durch die Bekanntmachung nach § 7 
bis 9 und 19 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes in Verbindung mit 
§ 11. 

(5) Hinsichtlich der Ansprüche nach Artikel 15 Absatz 1 und Absatz 3, 
Artikel 16 und Artikel 18 sowie Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679 
gegenüber den Wahlorganen nach § 4 Abs. 1 des 
Kommunalwahlgesetzes gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 

 

 



25 
 

§ 114 

Öffentliche Bekanntmachungen, Vordruckmuster 

(1) Kann eine öffentliche Bekanntmachung nach § 67 Abs. 3 des 
Hessischen Kommunalwahlgesetzes aufgrund von Naturkatastrophen 
oder ähnlichen Ereignissen höherer Gewalt nicht rechtzeitig erscheinen, 
so genügt jede andere Art der Bekanntgabe. 

(2) Die in dieser Verordnung erwähnten Vordruckmuster werden von dem 
für das Kommunalwahlrecht zuständigen Ministerium aufgestellt und im 
Internet veröffentlicht. 

§ 114 

Öffentliche Bekanntmachungen, Vordruckmuster 

(1) Kann eine öffentliche Bekanntmachung nach § 67 Abs. 3 des 
Hessischen Kommunalwahlgesetzes aufgrund von Naturkatastrophen 
oder ähnlichen Ereignissen höherer Gewalt nicht rechtzeitig erscheinen, 
so genügt jede andere Art der Bekanntgabe. 

(2) Die in dieser Verordnung erwähnten Vordruckmuster werden von 
dem für das Kommunalwahlrecht zuständigen Ministerium aufgestellt 
und im Internet veröffentlicht. 

 


